
 

 

3/SN-60/ME XXVII. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 1 von 6

www.parlament.gv.at



 

 

3/SN-60/ME XXVII. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version)2 von 6

www.parlament.gv.at



- 3 -

Folgender Gesetzestext für§ 28 Abs. 3 erscheint zur Klarstellung zweckmäßig: 

„(3) Sammelurkunden gemäß § 24 lit. a und b, die bei einer Wertpapiersammelbank hinterlegt 
sind, können über Auftrag des Emittenten an die Wertpapiersammelbank ohne Zustimmung der 
Hinterleger mit unveränderten Bedingungen durch digitale Sammelurkunden gemäß § 24 lit. e 
ersetzt werden." 

Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass auch bei digitalen Sammelurkunden, die nach den Ausgabe
bedingungen Investmentzertifikate vertreten, die Unterzeichnung der Urkunde durch eine elek
·tronische Mitteilung des Emittenten, deren strukturierte Form durch die Wertpapiersammelbank 
vorgegeben werden soll, ersetzt wird. Für digitale Sammelurkunden müsste demnach auch eine 
rechtswirksame Alternative zur handschriftlichen Unterzeichnung dieser Anteilscheine durch die 
Verwaltungsgesellschaft sowie die Vertreter der Depotbank gemäß § 46 Abs. 2 lnvFG gesetzlich 
vorgesehen werden. 

Wertpapierrechtliches Prinzip - Gleichstellung zur traditionellen Sammelurkunde 

Der Text des neuen § 1 Abs. 4 lässt die Frage offen, ob hier das wertpapierrechtliche Prinzip 
„Das Recht aus dem Papier folgt dem Recht am Papier" gilt. Insbesondere bleibt die Frage of
fen, ob an den Anteilen an einer digitalen Sammelurkunde die gleichartigen dinglichen Rechte 
erworben werden können wie an den Anteilen an einer traditionellen, körperlichen Sammelur
kunde. 

Nach dem derzeitigen Entwurf könnte die digitale Sammelurkunde auch nur als Beurkundung ei
nes Forderungsrechts angesehen werden, welches dann nur mittels Zession übertragbar ist, nicht 
aber durch Besitzanweisung (wie die Anteile an der traditionellen Sammelurkunde). Die Hinzufü
gung der digitalen Sammelurkunde in § 24 als lit. e ist nicht ausreichend für eine klare zivilrecht
liche Einordnung. 

Der Gesetzestext sollte eine klare, eindeutige Gleichstellung mit der traditionellen Sammelur
kunde vorsehen. Der Verweis auf die „wertpapierrechtlichen Funktionen" scheint dafür zu unbe
stimmt und auslegungsbedürftig. 

Darüber hinaus erscheint die Definition teilweise schwer lesbar, weil technische Abwicklungsde
tails enthalten sind, welche für die rechtliche Qualifikation der digitalen Sammelurkunde nicht 
wesentlich sind (z.B. ob die Angaben des Emittenten in strukturierter Form elektronisch gemacht 
werden müssen). Diese technischen Abwicklungsdetails können der Gestaltung durch die Wertpa
piersammelbank im Rahmen der Vertragsautonomie überlassen werden. 

§ 1 Abs. 4 Depotgesetz sollte zur Klarstellung wie folgt lauten: 

„(4) Eine digitale Sammelurkunde im Sinne dieses Bundesgesetzes entsteht durch Anlegung eines 
elektronischen Datensatzes bei einer Wertpapiersammelbank im Auftrag des jeweiligen Emitten
ten von in § 24 lit. b genannten Wertpapieren. Die Ausgabe der durch sie vertretenen Wertpa
piere erfolgt durch Gutschrift von Anteilen an der digitalen Sammelurkunde auf Depots der 
Wertpapiersammelbank. An den Anteilen an digitalen Sammelurkunden können das Eigentums
recht, das Pfandrecht und andere dingliche Rechte genauso erworben werden wie an Anteilen an 
[körperlichen] Sammelurkunden." 
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Übergangszeit 

Eine diesbezügliche praktische Umsetzung kann noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb 
wäre es sinnvoll, in der Zwischenzeit eine unkomplizierte und einfache Übermittlung der Sam
melurkunde auch mittels sicherer elektronischer Signatur (z.B. iSd elDAS-VO via A-Trust-Verfah
ren, sonstige Verschlüsselungsformen) zu ermöglichen. Gerade diese fortschreitende Digitalisie
rung steht auch im Einklang mit der Zielsetzung der Novelle. 

Rückgriff auf bestehende Datensysteme 

Weiters sollte im Zusammenhang mit der Umsetzung/Einlieferung der digitalen Sammelurkunde 
auf bereits bestehende Datensysteme (wie etwa das OeKB-ISIN-Vergabeportal, OeKB-Plattform 
des Emissionskalenders oder dem Settlement Client) zurückgegriffen werden oder gegebenen
falls diese vereinheitlicht werden. In diesem Zusammenhang sollte keine neue Meldeschiene auf
gebaut werden. 

Verwahrung von Sammelurkunden auch beim Emittenten 

Schließlich besteht bei Banken der Wunsch, weiterhin eine Verwahrung von Sammelurkunden 
auch beim jeweiligen Emittenten zu ermöglichen und nicht nur bei einer Wertpapiersammel
bank. In Umsetzung dieser Maßnahmen würden klare gesetzliche Vorgaben begrüßt. 

Zu§ 28 

Die Übergangsbestimmung des § 28 Abs. 3 DepG-E, wonach Sammelurkunden gemäß § 24 lit. a 
und b, die bei einer Wertpapiersammelbank hinterlegt sind, über Auftrag des Emittenten ohne 
Zustimmung der Hinterleger durch digitale Sammelurkunden gemäß § 24 lit. e ersetzt werden 
können, wirft Fragen zu dessen Umsetzung in der Praxis auf. Es bedarf ergänzender Vorgaben, 
wie dieser Prozess in der Praxis genau ablaufen soll. 

Territoriale Geltung 

Ein wohl noch zu thematisierender Aspekt ist die Frage der territorialen Geltung der Regelung. 
Im Entwurf wird auf einen elektronischen Datensatz abgestellt, der bei einer Wertpapiersammel
bank iSv § 1 Abs. 3 DepotG angelegt wird. § 1 Abs. 3 DepotG stellt bei der Definition der Wertpa
piersammelbank auf eine Zulassung als Zentralverwahrer oder eine Anerkennung als Drittland
Zentralverwahrer gemäß der Verordnung (EU) Nr. 90912014 (CSDR) ab. Territorial wird in§ 1 
Abs. 4 nF DepotG somit keine Einschränkung auf Österreich vorgenommen. Anders in diesem 
Punkt ist hingegen der ebenfalls vor kurzem veröffentlichte Referentenentwurf des deutschen 
Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz und des deutschen Bundesministeriums 
der Finanzen für ein Gesetz zur Einführung von elektronischen Wertpapieren (eWpG). Dieser ent
hält die Bestimmung, dass das zentrale Wertpapierregister (also das Pendant zum elektronischen 
Datensatz iSd Novelle) durch einen Zentralverwahrer gemäß CSDR geführt werden muss, der 
seine Kerndienstleistungen im Inland (Deutschland) erbringt (§ 12 Abs. 2 des deutschen Referen
tenentwurfs zum eWpG). Diese territoriale Einschränkung erscheint sinnvoll und konsequent, 
weil eine Beaufsichtigung der Registerführung durch die BaFin nur in Deutschland möglich ist. 
Um sicherzustellen, dass die elektronischen Datensätze für digitale Sammelurkunden ebenfalls in 
Österreich angelegt und geführt werden und diese Tätigkeit durch die FMA effektiv beaufsichtigt 
werden kann, ist auch bei der österreichischen Regelung eine Einschränkung auf Wertpapiersam
melbanken mit Sitz im Inland und eine effektive Anlegung und Verwaltung der Datensätze im In
land sinnvoll. Europarechtlich erscheint dies gerechtfertigt, weil es sich bei der Schaffung der 
digitalen Sammelurkunde um österreichisches (autonomes) Wertpapierrecht handelt und der 
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Unterzeichner Wirtschaftskammer Österreich

Datum/Zeit-UTC 2020-10-15T16:59:30+02:00

Aussteller-Zertifikat a-sign-corporate-light-02

Serien-Nr. 1716778599

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Prüfinformation Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter
https://www.signaturpruefung.gv.at/.
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